V E R L A G S V E R T R A G


Zwischen
 
der Leipziger Universitätsverlag GmbH,
vertreten durch
Herrn Dr. Gerald Diesener,
Oststraße 41, 04317 LEIPZIG,

– nachstehend VERLAG genannt –

und dem

Institute of History of Czech Academy of Sciences,
vertreten durch
Herrn Prof. PhDr. Martin Holý, PhD.
Prosecká 76, CZ-190 00 Prague 9,

– nachstehend HERAUSGEBER genannt –

wird folgender Vertrag geschlossen:



Paragraph 1

Der Herausgeber räumt dem Verlag für die Dauer dieses Vertrages das Recht zur Vervielfältigung und Verbreitung an dem Titel

Volker Köhler, Emil Vorácek, Miroslav Septák (Hg.)

Der heimliche Herrscher aller Regime
Korruption in Mitteleuropa im 20. Jahrhundert
Ausgewählte Probleme

(Arbeitstitel)

zugleich: Band 27 der Reihe „Veröffentlichungen der Deutsch-Tschechischen und Deutsch-Slowakischen Historikerkommission“

220 Seiten, Broschur, ISBN 978-3-96023-692-4, Ladenpreis 32,00 EUR

räumlich unbeschränkt einschließlich aller ggf. abgedruckter Zeichnungen und Bildvorlagen ein.

Paragraph 2    

1. Der Band erscheint im Format 22,0 x 14,0 cm (beschnittener Buchblock).

2. Der Titel wird im Digitaldruckverfahren gedruckt und fadengeheftet verlegt. Der Umschlag ist 4/0farbig und mattkaschiert.

3. Die Auflage beträgt 250 Exemplare.

4. Es wird ein Druckkostenzuschuss von insgesamt 2.800,00 EUR netto vereinbart.

5. Der Herausgeber leistet auf der Grundlage der Vorberechnung des Titels durch den Verlag einen anteiligen Druckkostenzuschuss in Höhe von 2.000,00 EUR netto.

6. Die Mitfinanzierung des Buches erfolgt durch das Projekt Strategie AV 21 der Czech Academy of Sciences.

7. Der Verlag fördert die Verbreitung des Bandes durch werbliche Maßnahmen im Rahmen seiner Öffentlichkeitsarbeit.

8. Darüber hinaus gelten alle Regelungen, die der Verlag mit den Herausgebern der Schriftenreihe „Veröffentlichungen der Deutsch-Tschechischen und Deutsch-Slowakischen Historikerkommission“ am 20. Juli 2020 vereinbart hat.


Paragraph 3


1. Der Herausgeber erhält bei Erscheinen des Titels zehn Freiexemplare.

2. Jeder Autor erhält ein Autorenfreiexemplar.

3. Herausgeber und Autoren haben beim Kauf weiterer Exemplare dieses Titels Anspruch auf den Autorenrabatt in Höhe von 40 Prozent auf den Ladenpreis.

4. Für den Band sind bis zu zehn Rezensionsexemplare vorgesehen, eine Liste der Empfänger wird einvernehmlich zwischen Herausgeber und Verlag zusammengestellt.

5. Im Verlag eingegangene Besprechungen werden dem Herausgeber in angemessenen Zeiträumen zur Kenntnis gebracht.

Paragraph 4

1. Der Verlag verpflichtet sich, den Titel innerhalb von zwei Jahren nach Einreichung des Manuskriptes zu veröffentlichen. Weiter verpflichtet er sich, pdf-Dateien des Textes und des Umschlags für Bewertungszwecke kostenfrei zur Verfügung zu stellen.

2. Der Vertrag wird im tschechischen Vertragsregister mit folgender Erläuterung veröffentlicht: Beide Vertragsparteien vereinbaren, dass dieser Vertrag im tschechischen Vertragsregister gemäß Gesetz Nr. 340/2015 veröffentlicht wird.

3. Diese Vereinbarung tritt am Tag der Vertragsunterzeichnung durch die vertragsschließenden Seiten in Kraft und wird am Tag seiner Veröffentlichung im Vertragsregister wirksam.


Paragraph 5  

1. Die Rechtswirksamkeit des Vertrages ist nicht an den rechtlichen Bestand einzelner Vertragsbestimmungen gebunden.

2. Der Vertrag kann jederzeit durch schriftliche Vereinbarung geändert oder erweitert werden.

3. Für diesen Vertrag gelten ergänzend die Bestimmungen des deutschen Urhebergesetzes und Verlagsgesetzes in der jeweils geltenden Fassung.

4. Die Kündigungsfrist des Vertrages beträgt drei Monate, die Kündigung erfolgt in schriftlicher Form.




           ----------------------------------                                    ---------------------------
          ( Prof. PhDr. Martin Holý )                                 ( Dr. Gerald Diesener )
                 – Herausgeber –                                                   – Verlag –


Der Vertrag ist in zwei Ausfertigungen unterschrieben worden, von denen jede vertragsschließende Seite eine Ausfertigung erhalten hat. Beide Ausfertigungen sind gleichermaßen gültig.


Leipzig, 01. Dezember 2025

